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Land Burgenland 
Abteilung 2 - Landesplanung, Gemeinden und Wirtschaft 

Referat Anlagen- und Baurecht 

Amt der Bgld. Landesregierung, Europaplatz 1, 7000 Eisenstadt 

Manfred Haidinger 

Auf der Wiese 13 

7131 Halbturn 

Eisenstadt, am 09.05.2025 
Sachb.: Mag. Elisabeth Braunöder 

Tel.: +43 57 600-2541 
Fax: +43 2682-2899 

E-Mail: post.a2-wirtschaft@bgld.gv.at 

Zahl: 2025-000.983-46/2 
OE: A2-HWA-RAB 
 (Bei Antwortschreiben bitte Zahl und OE anführen) 

Betreff: Errichtung einer Microwindkraftanlage auf Privatgrund im Burgenland [#3400]  
 
Sehr geehrter Herr Haidinger, 
 
betreffend Ihre Anfrage darf darauf hingewiesen werden, dass es sich bei Microwindkraftanlagen 
um Bauwerke handelt, welche vom Bgld. Baugesetz 1997 umfasst werden.  
 
Gem. § 22f Abs. 7 Bgld. Raumplanungsgesetz 2019 ist die Errichtung und der Betrieb von Klein- 

und Kleinstwindkraftanlagen nur auf Flächen außerhalb des Ortsgebietes zulässig, die als Bauland- 

Betriebsgebiet oder Bauland-Industriegebiet gewidmet sind. 

Da gem. § 3 Bgld. Baugesetz 1997 Bauvorhaben nur zulässig sind, wenn sie u.a. dem 

Flächenwidmungsplan nicht widersprechen, ist die Widmungskonformität für die Errichtung einer 

Kleinstwindkraftanlage im Zuge eines Baubewilligungsverfahrens nur gegeben, wenn das 

Bauvorhaben außerhalb des Ortsgebietes errichtet wird und das Baugrundstück die 

Flächenwidmung Bauland-Betriebsgebiet oder Bauland-Industriegebiet aufweist. Die dafür 

zuständige Baubehörde ist der/die Bürgermeister(in) der jeweiligen Standortgemeinde. 

Es wird zudem angemerkt, dass gem. § 1 Abs. 2 Z 16 Bgld. Baugesetz 1997 Fahnenstangen bis zu 

8 m Höhe nicht in den Geltungsbereich des Bgld. Baugesetzes 1997 fallen. 

Die Vergabe von Förderungen fällt nicht in den Zuständigkeitsbereich des Referates Anlagen und 

Baurecht und daher wird für die Frage, ob es Förderungen betreffend Mikrowindkraftanlagen gibt, 

auf das Hauptreferat Wohnbauförderung mit folgenden Kontaktdaten verwiesen: 

 

Amt der Burgenländischen Landesregierung, Abteilung 9, Hauptreferat Wohnbauförderung,  

Prälat Gangl Straße 1 

7000 Eisenstadt 

Info-Hotline: 057600/2801 

E-Mail: post.a9-energie@bgld.gv.at 
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Ergeht an: 
1) Manfred Haidinger, Auf der Wiese 13, 7131 Halbturn 

Mit freundlichen Grüßen 
Für die Landesregierung: 

 

Mag. Eleonore Wayan 

 

Amt der Burgenländischen Landesregierung ● A-7000 Eisenstadt ● Europaplatz 1 

Telefon +43 57 600-0 ● Fax +43 2682 61884 ● E-Mail post.a2-wirtschaft@bgld.gv.at 
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